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1. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass es sich bei dem 

angemeldeten Vorhaben um einen Zusammenschluss im Sinne der 
Fusionskontrollverordnung (EWG) Nr. 4064/89 handelt. 

2. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass das 
angemeldete Vorhaben als Vorhaben von gemeinschaftsweiter Bedeutung im Sinne 
der Verordnung angesehen werden kann. 

3. Die Mehrheit der Mitglieder des Beratenden Ausschusses teilt die Auffassung der 
Kommission, dass die sachlich relevanten Märkte in diesem Fall folgende sind:  

a. der Markt für physische Tonträger, 

b. der Markt für die Lizenzierung von Musikaufzeichnungen in digitalem Format, 
der seinerseits in den Markt für digitale Online-Musik und den Markt für 
digitale mobile Musik unterteilt werden kann. 

Eine Minderheit der Mitglieder des Beratenden Ausschusses stimmt nicht mit 
Punkt 3 a) überein. 

4. Der Beratende Ausschuss stimmt der Kommission zu, dass der Markt für physische 
Tonträger national begrenzt ist. 

5. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass der Markt 
für Musikaufzeichnungen in digitalem Format national begrenzt ist. 

6. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der geplante 
Zusammenschluss in keinem der EWR-Länder zur Schaffung einer alleinigen 



marktbeherrschenden Stellung auf den Märkten für physische Tonträger führen wird, 
durch die der wirksame Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem wesentlichen 
Teil desselben erheblich behindert wird.  

7. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission darin überein, dass der geplante 
Zusammenschluss in keinem der EWR-Länder zur Schaffung einer alleinigen 
marktbeherrschenden Stellung auf den Märkten für Musikaufzeichnungen in digitalem 
Format führen wird, durch die der wirksame Wettbewerb im Gemeinsamen Markt 
oder einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindert wird.  

8. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der geplante 
Zusammenschluss in keinem der EWR-Länder zur Stärkung oder Schaffung einer 
kollektiven marktbeherrschenden Stellung auf den Märkten für physische Tonträger 
führen wird, durch die der wirksame Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem 
wesentlichen Teil desselben erheblich behindert wird.  

9. Der Beratende Ausschuss stimmt mit der Kommission überein, dass der geplante 
Zusammenschluss in keinem der EWR-Länder zur Stärkung oder Schaffung einer 
kollektiven marktbeherrschenden Stellung auf den Märkten für Musikaufzeichnungen 
in digitalem Format führen wird, durch die der wirksame Wettbewerb im 
Gemeinsamen Markt oder einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindert 
wird.  

10. Der Beratende Ausschuss stimmt der Kommission zu, dass das geplante Vorhaben für 
mit dem Gemeinsamen Markt und dem EWR-Abkommen vereinbar erklärt werden 
sollte. 

11. Der Beratende Ausschuss ist der Überzeugung, dass die Kommission den Ergebnissen 
des Gerichts erster Instanz in der Sache Impala ordnungsgemäß Rechnung getragen 
hat. 

12. Der Beratende Ausschuss empfiehlt die Veröffentlichung seiner Stellungnahme im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 
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